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befehl oder einen Unterbringungsbefehl, auf welchen die 
Bestimmungen des § 126 Anwendung finden.

Anrn.t Vgl. Aum. zu § 126 a.

Festnahme nach Anklageerhebung.
§ 129

Ist gegen den Festgenommenen bereits die öffentliche 
Klage erhoben, so ist er entweder sofort oder auf Ver
fügung des Amtsrichters, welchem er zunächst vorgeführt 
worden, dem zuständigen Gericht oder Untersuchungs
richter vorzuführen, und haben diese spätestens am Tage 
nach der Vorführung über Freilassung, Verhaftung oder 
einstweilige Unterbringung des Fcstgenommenen zu ent
scheiden.

Antu.: Vgl. Anm. zu §* 126 a.

Haftbefehl bei Antragsdelikten.
§ 130

Wird wegen Verdachts einer strafbaren Handlung, deren 
Verfolgung nur auf Antrag eintritt, ein Haftbefehl er
lassen, bevor der Antrag gestellt ist, so ist der Antrags
berechtigte, von mehreren wenigstens einer, sofort von 
dem Erlaß des Haftbefehls in Kenntnis zu setzen. Auf 
den Haftbefehl finden die Bestimmungen des § 126 gleich
falls Anwendung.

Steckbriefe.
§ 131

(1) Auf Grund eines Haftbefehls oder eines Unter
bringungsbefehls können die Staatsanwaltschaft oder der 
Richter einen Steckbrief erlassen, wenn der Beschuldigte 
flüchtig ist oder sich verborgen hält.

(2) Ohne Haft- oder Unterbringungsbefehl ist eine 
steckbriefliche Verfolgung nur zulässig, wenn ein Fest-
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